
 
 
 
 
 
An das 
Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab 
Kreisjugendamt 
Zacharias-Frank-Str. 14 
92660 Neustadt a.d.Waldnaab 
 Datum:       
 
 
 
Anmeldung auf Vergabe der Bayerischen Ehrenamtskart e 
Sammelanmeldung für Feuerwehrdienstleistende 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bitte um Ausstellung der Bayerischen Ehrenamtskarte. Hierzu übersende ich Ihnen 
beiliegend die Sammelanmeldung, welche von den darin genannten Feuerwehrdienst-
leistenden unterschrieben  wurde. 
 
Ich bestätige, dass alle aufgelisteten Personen  
 

- mindestens 16 Jahre alt sind 
- aktives Mitglied der Feuerwehr sind und 
- die Truppmann-Ausbildung abgeschlossen haben 

 
und somit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. 
 
Mir ist bekannt, dass die Bearbeitung erst erfolgen kann, wenn die Liste bei Ihnen zu-
sätzlich auch in elektronischer Form eingegangen ist. Sie erhalten diese beiliegend als 
Datenträger bzw. im Nachgang per E-Mail. 
 
Ich bestätige, dass ich die Antragsteller über anliegende datenschutzrechtliche Hinweise 
in Kenntnis gesetzt habe. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
       
Kommandant der Feuerwehr       
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Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Erstell ung und Nutzung der Bayerischen Ehrenamtskarte 

 

1. Verantwortlich für die Datenerhebung: 

Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS), Ref. III 3, Winzererstraße 9, 80797 München 

Email: Referat_III3@stmas.bayern.de 

Tel.: 089 1261-01 

In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab 

 

2. Kontaktdaten des zuständigen Datenschutzbeauftragten beim StMAS: 

Herr Schreyer 

Email: Datenschutz@stmas.bayern.de 

 

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: 

 

Ihre Daten werden erhoben zur 

• Prüfung, ob dem Antragsteller/Ehrenamtlichen eine Ehrenamtskarte und ggf. welche (blau oder gold) zusteht 

• Herstellung einer Ehrenamtskarte durch Druck vor Ort oder durch den Auftragsdatenverarbeiter NOVO GmbH 

• Information des (früheren oder aktuellen) Karteninhabers über exklusive Veranstaltungen, Newsletter sowie Informationen 
über Verlosungsaktionen, die ausschließlich Ehrenamts-karteninhabern vorbehalten sind 

 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. a), e) und f) EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

Die Fa. NOVO GmbH zum Druck / Personalisierung der Ehrenamtskarte 

 

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: 

Die Daten werden vom Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab zu o.g. Zwecken gespeichert bis zu drei Jahre nach Ablauf und danach 
gelöscht. Soweit Sie eine frühere Löschung oder Einschränkung der Nutzung der Daten wünschen, werden de Daten sofort ge-
löscht zw. die Nutzung auf das vom Ehrenamtlichen gewünschte Maß beschränkt. 

 

6. Betroffenenrechte: 

Nach der DSGVO stehen Ihnen auch folgende Rechte zu: 

 

Art. 15 DSGVO: Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu erhalten. 

Art. 16 DSGVO: Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu. 

Art. 17, 18 und 21 DSGVO: Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. 

Art. 20 DSGVO: Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 
Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertrag-
barkeit zu. 

Sollten Sie von Ihrem o.g. Recht Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
erfüllt sind. 

Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

 

7. Widerrufsrecht bei Einwilligung: 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration durch eine 
entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

 

 

 


